Schulordnung für die Realschule

(erstellt im Rahmen eines unterrichtlichen Projektes mit SchülerInnen im März 1999,

Änderungen: Mai 2003, Oktober 2007, Mai 2008, Mai 2010)

Möchtest du dich an deiner Schule wohl fühlen?

Dann gehe bitte höflich, hilfsbereit, rücksichtsvoll und gewaltfrei mit allen Personen um.

Diese Schulordnung gilt für das Schulgrundstück sowie für die der Schule zur Verfügung stehenden auswärtigen Sportstätten und den Schulweg; sie gilt für jedermann.

Klassenregeln werden durch diese Schulordnung nicht aufgehoben.

Schulweg

Wähle für den Schulweg und unmittelbar nach Schulschluss für den Heimweg jeweils den direkten Weg, damit du den Versicherungsschutz nicht verlierst. Beachte die Verkehrsampel beim Überqueren der Straße; missbrauche sie nicht!

Schließfächer

Solltest du im Besitz eines Schließfaches sein, achte auf den steten Verschluss; lagere

deine Schulsachen nach Bedarf darin und vergiss nicht, sie im Unterricht immer

dabei zu haben.

Unterrichtsbeginn

Halte dich vor Unterrichtsbeginn – bis zum Schellen – stets auf dem Schulhof auf.

Ausnahme: Bei starkem Regen (Regenpause) und niedrigen Temperaturen hältst du dich im Foyer auf. Nach dem Schellen begibst du dich ruhig zu deinem (Fach)Lehrerraum. Ist nach 
5 Minuten noch kein Lehrer/ keine Lehrerin erschienen, fragt der Klassensprecher/ die Klassensprecherin am Lehrerzimmer/ im Sekretariat nach.

Unterrichtsende

Nach Unterrichtsende verlasse unverzüglich das Schulgelände; Fahrschüler können auf dem Schulhof auf den Bus warten. 15 Minuten nach Unterrichtsschluss steht dir täglich eine Lehrerin/ ein Lehrer ansprechbar zur Verfügung; dies ersiehst du auf einem Plan im Eingangsbereich des Foyers.

Pausen

Verlasse in den 5-Minuten-Pausen den Lehrerraum zum Raumwechsel. In den beiden großen Pausen gehe bitte unverzüglich auf den Schulhof.

Rauchen, Alkohol und andere Drogen sind dir auf dem gesamten Schulgelände verboten. Vermeide aus Gründen der Sicherheit und der Rücksichtnahme Kampfspiele, Schneeballwerfen und wildes Rennen und Jagen, dies betrifft auch den Pausenhofsport.

Schulgelände

Das Schulgelände (auch Pausenhofgelände) besteht aus dem vorderen und dem hinteren Schulhof. Beide dürfen während der gesamten Unterrichts- und Pausenzeit nur mit 

ausdrücklicher Erlaubnis eines Lehrers/ einer Lehrerin verlassen werden. Verboten ist der Aufenthalt auf dem Lehrerparkplatz.

Schulfremden Personen ist der Aufenthalt auf dem gesamten Schulgelände untersagt.

Toiletten

Die Toiletten werden in beiden Pausen von der Schüleraufsicht geöffnet und am Ende der Pausen wieder verschlossen. Die weitere Benutzung der Toiletten regelt eine gesonderte Ordnung (s. Toilettenaufsicht).

Halte die Toiletten sauber; sie sind kein Aufenthaltsraum!

Erspare den Reinigungskräften zusätzliche Arbeit.

Ordnung und Sauberkeit

Fühle dich stets für Sauberkeit und Ordnung in und außerhalb des Schulgebäudes verantwortlich. Abfälle gehören in die vorgesehen Behälter. Bemale und beschmutze keine Wände, Fenster und Möbel. (Fasermaler der Marke „Edding“ sind in der Schule grundsätzlich verboten!!)

Der eingeteilte „Pick-Dienst“ sorgt in den Pausen für Sauberkeit auf dem Schulhof. Die Reinigungskräfte werden es dir danken.

Lärm

Wo viele Menschen auf engem Raum täglich zusammenleben, ist ein gewisses Maß an Ruhe notwendig; vermeide deshalb lautes Rufen, Pfeifen und Kreischen vor allem im Schulgebäude.

Gefährliche Gegenstände

Gefährliche Gegenstände, wie z.B. Waffen, Messer, Feuerwerkskörper und Laserpointer dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden.

Umgang mit elektronischem Gerät (Handy, MP-3 u.ä.)

Ablenkungen, Missbräuche und Störungen führen zu Beeinträchtigungen des Lernens und des sozialen Umgangs. Daher gilt ein grundsätzliches Handyverbot (und ähnliche Geräte) auf dem gesamten Schulgelände; die Geräte müssen ausgeschaltet und weg​gepackt sein; eine Benutzung ist untersagt. Begründete Ausnahmen gestatten dir auf Nachfrage deine Lehrerinnen und Lehrer. Bei einmaligem Verstoß gegen diese Regel wird das jeweilige Gerät eingezogen und von der Klassenlehrerin, von dem Klassenlehrer tags darauf wieder ausgegeben. Bei zweimaligem Verstoß müssen die Eltern das Gerät bei der Klassenleitung abholen. Bei dreimaligem Verstoß wird das Gerät zunächst einge​zogen und es muss mit erzieherischen Maßnahmen oder Ordnungsmaßnahmen nach 
§ 53 Schulgesetz gerechnet werden. Der Handymissbrauch (z.B. Fotografieren und die Weitergabe oder der Empfang von Daten) haben sofortige Ordnungsmaß​nahmen zur Folge.

Wertgegenstände

Wenn du Wertgegenstände, z.B. Gameboys, Handys, Schmuck und größere Geldbeträge mit in die Schule bringst, erhältst du bei Verlust oder Beschädigung keinen Ersatz, da diese Dinge in der Schule nicht notwendig sind.

Fundsachen gibst du bitte als ehrlicher Finder beim Hausmeister oder im Sekretariat ab.

Vermeidung von Diebstählen und Sachbeschädigungen

Gehe mit dem Eigentum anderer sorgsam um!  (Fach)Lehrerräume bleiben immer

verschlossen, solange kein Lehrer anwesend ist.

Sekretariat

Das Sekretariat ist für die SchülerInnen nur vor der 1. Stunde und in den großen Pausen geöffnet. Missbrauche diese Möglichkeit nicht; komme stets allein. Ausnahmen sind Notfälle.

Schäden, Unfälle

Melde jeden Schaden sofort dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin bzw. dem Hausmeister. Einen Unfall meldest du dem nächsterreichbaren Lehrer/ der nächsterreichbaren Lehrerin; in jedem Fall musst du im Sekretariat einen Unfallbericht ausfüllen.

Alarm

Verlasse im Alarmfall das Schulgebäude entsprechend dem Alarmplan!

Zum Schluss ...........Umwelttipps

Vermeide zusätzlichen Müll, indem du eine Butterbrotdose und eine Trinkflasche (Plastik!!) benutzt, verbrauche insbesondere auf den Toiletten nur soviel Papier und Wasser als notwendig.

Spare Energie, indem du nur dann das Licht ein- und ausschaltest, wenn es unbedingt notwendig ist; lüfte den Unterrichtsraum nur in den Pausen.

Du wirst beim Durchlesen eingesehen haben: Es ist notwendig, diese wenigen Regeln zu beachten, damit hier alle Menschen friedlich zusammenleben können. Wer trotzdem meint, gegen die Schulordnung verstoßen zu können, muss mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach §53 SchG ( Schulgesetz) rechnen.

Diese Schulordnung wurde am 18.05.2010 von der Schulkonferenz beschlossen.

Der Vorsitzende der Schulkonferenz

Hertel

(Schulleiter)

